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Kurzmeldungen

1) Anlage zu diesem Rundschreiben 

· Broschüre „Wege zum barrierefreien Wohnraum in Hamburg“, Neuausgabe Stand Ende Oktober 2009. Sie können diese Broschüre auch in größerer Anzahl von der LAG erhalten (Abholung erwünscht). Der Text ist auch als pdf-Datei (529 KB) auf www.lagh-hamburg.de unter „Wohnen für Behinderte“ herunterzuladen. Eine html-Version wird voraussichtlich in diesen Tagen fertig.

2) Haushaltskonsolidierung - was kommt auf uns zu?
Die Folgen der Finanzkrise mit massiven Einbrüchen der Steuereinnahmen schlagen nun auch auf den Sozialbereich durch. In der Vorbereitung der Senatsklausur mit weitreichenden Sparvorgaben hatte Sozialsenator Dietrich Wersich in einer Reihe von Gesprächen mit Verbänden und Interessensvertretungen um Zustimmung gebeten - zunächst nicht zu Kürzungen, sondern zu Maßnahmen zur Begrenzung zukünftiger Ausgabenzuwächse. Auch die LAG war geladen und wurde mit den negativen Haushaltszahlen konfrontiert. Dabei wurde schnell deutlich, wie groß die Gefahr von Standardabsenkungen ist. In "10 goldenen Regeln", die die Leitlinien der Behörde beschreiben, wird unter der Ziffern 10 als letzte Möglichkeit ohne Umschweife benannt, dass es letztlich auch um Standardabsenkungen und den Aufbau von Hürden für die Inspuchnahme von Leistungen geht. In weiteren Gesprächen in größerer Runde mit den Vertretern der Wohlfahrtsverbände war die LAG wiederum mit Klaus Becker und Martin Eckert vertreten. Detaillierte Sparvorhaben wurden nicht diskutiert, aber auch hier wurde klar, dass die Behörde mit einem Bündel massiver Sparüberlegungen unterwegs ist. Es wurde zugesagt, dass die LAG weiterhin beteiligt bleibt - immerhin ein Schritt zur Transparenz. Die entscheidenden Verträge werden jedoch zwischen der Behörde und den Wohlfahrtsverbänden ausgehandelt werden. Für uns kommt es jetzt um so mehr darauf an, Schadensbegrenzung zu betreiben und dort, wo Einschnitte in die Lebensqualität behinderter Menschen zu befürchten sind, Widerspruch zu organisieren.
Die LAG-Mitgliedsorganisation Leben mit Behinderung Hamburg Elternverein hat inzwischen eine Informationsveranstaltung zu möglichen Auswirkungen der Sparbeschlüsse des Senats angekündigt, in der die Sozialbehörde konkret Stellung beziehen wird. Zu dieser Veranstaltung am 3. März 2010 wird es noch gesonderte Einladungen geben. 
3) Neubauwohnungen nicht barrierefrei ?
In § 52 der Hamburgischen Bauordnung heißt es: „Gebäude mit mehr als vier Wohnungen sowie die Wohnungen eines Geschosses müssen barrierefrei erreichbar sein. In diesen Wohnungen müssen die Wohn- und Schlafräume, eine Toilette, ein Bad sowie die Küche oder der Kochplatz mit dem Rollstuhl zugänglich sein.“ Unter Bestimmten Bedingungen gilt diese Verpflichtung nicht, wenn sie „unverhältnismäßigen Mehraufwand“ bedeuten würde.
Zur Zeit evaluiert die Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt die Bauordnung. Dabei geht es auch um die Frage, ob die Anforderungen an die Barrierefreiheit eingehalten werden. Auch die LAG ist hierzu gefragt.
Wenn Sie Beispiele von Wohnungsneubauten (Gebäude mit über 4 Wohnungen) kennen, bei denen die Anforderungen an die Barrierefreiheit nicht eingehalten wurden, teilen Sie dies bitte möglichst rasch der LAG-Geschäftsstelle mit.

4) Neuigkeiten im Hamburger ÖPNV für Menschen mit Behinderung

 - Neues Informationsmaterial: Seit Oktober 2009 ist die aktualisierte Fassung der Broschüre „Barrierefrei unterwegs“ (früher Mobilität für alle) in den Kundenzentren des HVV erhältlich. Ebenfalls überarbeitet wurde der Internetauftritt des HVV „Mobilität für alle – barrierefrei unterwegs“ unter der Rubrik „Wissenswertes“ auf www.hvv.de. Seit Oktober des Jahres ist es nun möglich, über das Internet den Betriebszustand der Aufzüge der Schnellbahnhaltestellen abzufragen (unter „Haltestellen und besondere Orte“). Aus technischen Gründen können allerdings noch nicht alle Aufzüge beauskunftet werden. Neu ist auch die textliche Haltestellenbeschreibung insbesondere für sehbehinderte und blinde Fahrgäste.

- Barrierefreier Ausbau der Schnellbahnhaltestellen:  Auf der Aktionswoche des HVV „Rücksicht auf ganzer Linie – eine Aktion für mehr Miteinander im HVV“ wurde ein Übersichtsplan der Schnellbahnhaltestellen veröffentlicht, der zeigt, welche Haltestellen bis 2012 barrierefrei umgebaut werden sollen bzw. sich im Umbau befinden sollen. Den Plan habe ich beigefügt. (Wenn Sie sich den Plan farbig ausdrucken wollen, können Sie ihn als pdf-Datei per mail bekommen.)

- barrierefreie Doppelstockwagen auf der R10:  Ab dem 13.12.2009 werden auf der R10 von Hamburg Hauptbahnhof nach Lübeck Hauptbahnhof (über Tonndorf und Rahlstedt) nur noch Doppelstockwagen eingesetzt. Das heißt, RollstuhlfahrerInnen können über eine Rampe im Steuerwagen (vom Personal bereit gestellt) mitfahren.

- U-Bahntraining für RollstuhlfahrerInnen: Die U-Bahnen sind das für RollstuhlnutzerInnen schwierigste Verkehrsmittel. Es erzeugt vergleichsweise viel Unsicherheit, wenn man die U-Bahnen das erste Mal nutzt. Die Hochbahn stellt uns bei Bedarf ein Fahrzeug an der U-Haltestelle Schlump zur Verfügung, um die Ein- und Ausfahrt in aller Ruhe zu üben. Ich sammle InteressentInnen und organisiere dann gern einen Trainingstermin.

5) Krankenhaus-Ambulanzen
Seit einigen Monaten können Krankenhäuser nach § 116b SGBV zur ambulanten Behandlung zugelassen werden. Diese neue Form der ambulanten ärztlichen Leistung ist in Hamburg, auch wegen des Widerstandes der Kassenärztlichen Vereinigung, nur schleppend angelaufen.
Die Gesundheitsbehörde erwartet von den betreffenden Krankenhäusern bis Ende Januar Erfahrungsberichte. Auch Erfahrungen von Selbsthilfeorganisationen mit den neuen Ambulanzen sind für die Behörde von Interesse. Wenn es in Ihrem Bereich Erfahrungen (gute oder schlechte) mit diesen Ambulanzen gibt, melden Sie sich bitte bei der LAG-Geschäftsstelle.
Eine Liste der bisher für die 116b-Ambulanzen zugelassenen Krankenhäuser finden Sie in der Anlage.

6) Veranstaltungen & Angebote

Beratungsstelle Ambulantisierung der LAG
Auch im kommenden Jahr erhalten Menschen mit Behinderung, Angehörige und rechtliche BetreuerInnen bei uns Beratung und Unterstützung in allen Fragen, die die Ambulantisierung der Behindertenhilfe in Hamburg betreffen. Die Arbeit der Beratungsstelle Ambulantisierung ist bis voraussichtlich zum Sommer 2010 weiter gesichert. Wir beraten behinderte Menschen, die einen Wechsel von einer stationären in eine ambulant unterstützte Wohnform anstreben, aber auch Menschen, die diesen Wechsel bereits vollzogen haben und Unterstützung bei der Gestaltung ihrer neuen Wohnsituation brauchen - ebenso ihre Angehörigen und rechtlichen BetreuerInnen.
In der Anlage zu diesem Rundschreiben finden Sie unsere Flyer mit weiteren Informationen zum Beratungsangebot: einen Flyer in leichter Sprache sowie einen Flyer, der sich an Angehörige und  rechtliche BetreuerInnen richtet. Weitere Flyer können Sie in der LAG-Geschäftsstelle bei Fr. Voetmann anfordern (Tel.: 040 29 99 56 46, ambulantisierung@lagh-hamburg.de ).

Wohnungsangebot
Die LAG-Beratungsstelle Ambulantisierung hat folgendes Angebot einer privaten Vermieterin erhalten: Zu vermieten: ca 200 qm EG in Lurup; 8 Räume: 2 große Räume (47 und 29 qm), die übrigen Räume 10-15 qm; 1 Bad mit Dusche und WC, 2 weitere WCs, davon 1 nach Angaben der Vermieterin behindertengerecht; Küche ca. 18 qm; kleiner Garten; Kaltmiete: 7,50 EUR / qm VB. Die Räume sind nach Angaben der Vermieterin weitgehend barrierefrei. In Küche und Bad sind evtl. Umbaumaßnahmen erforderlich.   Die Eigentümerin würde gerne an Menschen mit Körperbehinderungen vermieten - gerne an eine Wohngemeinschaft. 
InteressentInnen melden sich bitte per Mail oder Telefon bei der LAG-Beratungsstelle Ambulantisierung. Wir geben dann die Kontaktdaten weiter. Bitte leiten Sie dieses Angebot auch an mögliche InteressentInnen in Ihrem Umfeld weiter.

Wohnungen für behinderte Menschen: neues Förderprogramm
Die Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt hat Förderrichtlinien zur Wohnungsversorgung von „Zielgruppen mit besonderen Marktzugangsschwierigkeiten“ veröffentlicht, die im Zusammenhang mit dem Wohnungsbauentwicklungsplan des Senats entwickelt wurde. Unter bestimmten Umständen können Vermieter mit (bis zu) 15.000 Euro gefördert werden, wenn sie eine Wohnung für eine Person (oder auch eine Wohngemeinschaft) aus bestimmten Zielgruppen zur Verfügung stellen. Dabei geht es u.a. um psychisch kranke Menschen sowie um behinderte Menschen, die im Rahmen des Ambulantisierungsprogrammes aus einer stationären Situation ausziehen wollen und eine eigene Wohnung benötigen. Für Menschen, die im Rahmen des Ambulantisierungsprogrammes eine eigene Wohnung suchen, nimmt Frau Winkelmann in der BSG Meldungen zur Aufnahme in einen Vermittlungspool entgegen. Für die übrigen Zielgruppen sind die Bezirksämter (Wohnungsämter) anzusprechen, bei denen jeweils auch Dringlichkeitsscheine beantragt werden müssen (wenn nicht schon vorhanden). Schließlich gibt es noch einen dritten Zugangsweg: Wenn ein wohnungssuchender Mensch aus einer der Zielgruppen und ein Wohnungsanbieter mit einer konkreten Wohnung schon zusammenkommen und z.B. ein Träger/Anbieter von Betreuungsleistungen hierbei unterstützend tätig war und die betreffenden Angaben bestätigt, dann kann die Förderung auch direkt beantragt werden. Der Schritt "Vermittlungspool" wird damit sozusagen übersprungen. Für wohnungssuchende behinderte Menschen (die die Voraussetzungen der Zielgruppen der Förderrichtlinie erfüllen) und für Assistenzdienste ergibt sich damit die Möglichkeit, an Vermieter freifinanzierter Wohnungen heranzutreten mit dem Hinweis, daß der Abschluß eines normalen Mietvertrages ggfs. aus diesem Programm finanziell gefördert werden kann.
Bitte tragen Sie dazu bei, daß der zweifellos vorhandene dringende Bedarf jetzt auch in konkreten Anträgen bzw. Anmeldungen für den Bewerberpool sichtbar wird. Dafür wäre es schön, wenn Sie in Ihrem Umfeld interessierte behinderte Menschen, Angehörige und gesetzliche Betreuer sowie auch Mitarbeiter von Assistenzdiensten kurzfristig informieren könnten. Sie können Interessenten auch gern auf die LAG-Beratungsstelle Ambulantisierung (Petra Voetmann, Tel. 29 99 56 46, ambulantisierung@lagh-hamburg.de ) verweisen, wenn Information und Beratung zu diesem Thema gewünscht wird. Förderrichtlinien und Formulare können Sie ebenfalls bei der LAG bekommen. 
Angesichts der aktuellen Diskussionen um die Haushaltslage der Stadt Hamburg ist die finanzielle Ausstattung eines derartigen Förderprogrammes nicht unbedingt ein "Selbstgänger". Auch deshalb wäre es aus unserer Sicht wünschenswert, wenn sich möglichst viele interessierte Menschen aus den Zielgruppen rasch anmelden und damit den Bedarf noch vor Jahresende dokumentieren.

Weltkongress von Inclusion International vom 16. – 19. Juni 2010 in Berlin
Der Kongreß wird ausgerichtet durch die Bundesvereinigung Lebenshilfe und Inclusion Europe. Geplant ist ein spannendes Programm – und auch viele Möglichkeiten zur Begegnung und wunderbare kulturelle Ereignisse. Denn: Der Kongress soll nicht nur Wissen vermitteln, informieren, Rechte Wirklichkeit werden lassen – er soll auch Freude bereiten! Auf der Homepage des Weltkongresses unter www.inclusion2010.de erhalten Sie immer die aktuellsten Informationen und können Sie sich über das Programm und die Teilnahmebedingungen informieren. Dort ist auch das jetzt erschienene Vorläufige Programm (www.inclusion2010.de/downloads/wcii_vorprogramm_k_de.pdf) als PDF zum Herunterladen verfügbar. Auch die Lebenshilfe Landesverband Hamburg ist aktiv an der Vorbereitung beteiligt. Dort erhalten Sie auch weitere Informationen.
Hamburger Gesundheitswegweiser
Der Hamburger Gesundheitswegweiser der Behörde für Soziales, Familie, Gesundheit und Verbraucherschutz (BSG) ist eine einfach zu bedienende, barrierefreie und kostenlose Internet-Datenbank.
Im Gesundheitswegweiser werden Informationen und Hinweise auf lokale und regionale Angebote in der Freien und Hansestadt Hamburg bzw. der Metropolregion zur Verfügung gestellt, die Menschen bei einem gesunden Lebensstil unterstützen, zur Stärkung und Erhaltung ihrer Gesundheit beitragen oder sie im Falle einer Erkrankung bei der Genesung unterstützen können. 
Sie finden das Angebot unter www.hamburg.de/gesundheitswegweiser. Gemeinnützige Vereine usw., die in den Bereichen Gesundheitsförderung, Prävention und Gesundheitsberichterstattung tätig sind, können sich in die Datenbank aufnehmen lassen. 

KZ-Gedenkstätte Neuengamme: Angebote für Träger der Behindertenhilfe
Das Studienzentrum der Gedenkstätte Neuengamme bietet spezielle zweitägige Fortbildungsangebote zu den Bereichen „Menschen mit Behinderung im Nationalsozialismus“ und „Medizin im Nationalsozialismus und in den Konzentrationslagern“ an, die für Gruppen aus Einrichtungen, Verbänden und Ausbildungsinstitutionen geeignet sind. Termine können abgesprochen werden. Informationen: info@kz-gedenkstaette-neuengamme.de, Tel. 428131-500. 

7) Broschüren und Materialien

Bericht „Eine Frau mit Lern-Schwierigkeiten macht sich auf den Weg“
Im Zusammenhang mit dem Aktionstag am 5. Mai 2009 haben Monika Jaekel, Christian Judith und Anja Teufel eine Reise durch Hamburg unternommen, und Frau Jaekel hat an den Informationsständen in Altona verschiedene Organisationen interviewt. Der Bericht dazu ist jetzt fertiggestellt worden. In diesem Bericht bietet Frau Jaekel, eine Frau mit Lernschwierigkeiten, einen anschaulichen Einblick in ihr privates Leben, Arbeitsleben und in ihre Tätigkeit im Werkstattrat. Frau Jaekel hat einen sehr klaren Blick auf die Dinge. Einmal mehr zeigt sich, daß Personen mit Behinderung selbst am besten darlegen können, was sie brauchen und wo ungerechte und falsche Dinge ablaufen.
Sie können den Bericht als pdf-Datei (2,66 MB) bei der LAG-Geschäftsstelle anfordern.

WenDo-Broschüre in Leichter Sprache
Das Hamburger Netzwerk „Mädchen und Frauen mit Behinderung“ hat in Zusammenarbeit mit dem Zentrum für Leichte Sprache – Hamburg eine WenDo-Broschüre in leichter Sprache geschrieben. Diese Broschüre umfaßt 48 Seiten und ist gegen Entrichtung der Portokosten erhältlich bei ForUM e.V., Hogenbergkamp 18, 22119 Hamburg, Tel: 040/21 98 72 -10, e-Mail: frauennetzwerk@verein-forum.de.

8) Behinderte Eltern erstreiten sich Elternassistenz

Erste Bewilligung eines Persönlichen Budgets wurde bekannt (Mitteilung des Bundesverbandes behinderter und chronisch kranker Eltern – bbe e.V.)
Mit Bescheid vom 20.11.09 wurde einer körperbehinderten Mutter von 2 Kindern Persönlichen Budgets für Elternassistenz als Teilhabeleistung bewilligt. In der Begründung der Bewilligung heißt es: „Entsprechend der neueren Rechtsprechung ist die Pflege und Erziehung eines Kindes ein Grundbedürfnis von behinderten und nichtbehinderten Eltern. Die Verantwortungsübernahme der Eltern für ihr Kind ist eine zentrale Frage der Teilhabe der Eltern am Leben in der Gemeinschaft“. Die erforderlichen Hilfen von 18 Stunden pro Woche wurden als Eingliederungshilfe gemäß §54 SGB XII in Verbindung mit § 55 SGBIX anerkannt. Den Antrag hatte die Mutter im Jahr 2006 gestellt und zwischendurch den Petitionsausschuss des Landtages NRW angerufen. Dieser bestätigte den grundsätzlichen Bedarf der Mutter. „Wir freuen uns mit den Mutter über diesen Bescheid. Wir hoffen, dass es nun anderen Eltern schneller gelingt, behinderungsbedingte Unterstützung bei der Pflege und Erziehung ihrer Kinder zu erhalten. Damit ist wieder ein kleiner Schritt zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention geschafft, in der sich Deutschland verpflichtet hat, Menschen mit Behinderung in ihrem Grundrecht auf Elternschaft zu unterstützen.“ sagt Kerstin Blochberger vom bbe e.V.

9) Selbsthilfeförderung

Die Antragsunterlagen für die Selbsthilfeförderung der Krankenkassen 2010 (pauschale Förderung, kassenartenübergreifend) sind im November 2009 von KISS/DPWV versandt worden, auch an die Mitgliedsorganisationen der LAG, die als Selbsthilfeorganisationen auf Landesebene Anträge stellen können. Antragsfrist ist der 28.2.2010. Wenn Sie keine Unterlagen bekommen haben, oder wenn Sie Fragen zum Verfahren haben, können Sie sich auch an die LAG-Geschäftsstelle wenden. Die aktuelle Fassung des Leitfadens zur Selbsthilfeförderung der Krankenkassen können Sie bei uns anfordern (pdf, 833 KB). Die LAG und KISS sind beratend an den Entscheidungen über die Mittelvergabe beteiligt.
Zur Erhöhung der Transparenz werden ab 2010 genauere Angaben über sonstige Finanzierungsquellen der Selbsthilfeorganisationen erhoben. „Hierzu zählen u.a. öffentliche Zuwendungen, Zuschüsse von Sozialversicherungen, Spenden, Sponsorengelder sowie Mitgliedsbeiträge von ordentlichen und Fördermitgliedern. Ebenso zählen hierzu geldwerte Dienstleistungen von Kooperationspartnern (z. B. kostenlose Bereitstellung von Räumen)“ (Leitfaden, S. 17). Die Krankenkassen können die Namen der geförderten Organisationen und die Höhe der jeweils bewilligten Pauschalförderung veröffentlichen.
Anträge auf Projektförderung können zusätzlich an die einzelnen Krankenkassen gestellt werden.
Anträge auf Selbsthilfeförderung für Landesorganisationen nach diesem Verfahren und Anträge an den KISS-Selbsthilfegruppentopf können nicht parallel gestellt werden. Möglich ist aber, daß eine Landesorganisation nach diesem Verfahren pauschal gefördert wird und einzelne ihr angeschlossene Selbsthilfegruppen Anträge an den KISS-Selbsthilfegruppentopf stellen.
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